
ANHANG 2: FINANZIERUNGSPLAN Zielgruppenspezifische Interventionen

Antragsteller: 

Ort und Datum                                                                           Unterschrift

2021 2022 2023 2024 2025

in € in € in € in € in €

Personaleinzelkosten
Die Begleitung innerhalb des Jugendamtes wird duchgeführt durch die Netzwerkkoordinatorin, die 

vollumfänglich aus Mitteln des Landeskinderschutzgesetzes finanziert wird.

Sachkosten- und 

Gemeinkostenpauschale Die Sach- und Gemeinkosten werden automatisch berechnet (10 % der Personaleinzelkosten).

Personalausgaben Gesamt
Die Summe der Personaleinzelkosten plus Sach- und Gemeinkostenpauschale wird automatisch 

berechnet. (Hinweis: Sie darf im gesamten Förderzeitraum maximal 40 % der Fördersumme betragen.) 

Personalkosten bei den Trägern 25.575 € 30.719 € 31.078 € 31.445 €
Die Personalkosten setzen sich zusammen für drei Mitarbeiter aus zwei Trägern, die die Gruppe 

betreuen.

Material, wie Spiele und Bücher, 

Bastelmaterial

Kosten für Ausflüge und 

Verpflegung 2.600 € 3.800 € 3.800 € 3.800 €

Projektausgaben Gesamt 28.175 € 34.519 € 34.878 € 35.245 € 132.817 €
Die Summe der Projektkosten wird automatisch aus den einzelnen Personalausgaben berechnet 

(Hinweis: Sie darf im gesamten Förderzeitraum mindestens 60 % der Fördersumme betragen.)

 Gesamt-Ausgaben 28.175 € 34.519 € 34.878 € 35.245 € 132.817 € Automatische Addition aller Ausgaben (Personal- und Projektkosten)

2021 2022 2023 2024 2025

in € in € in € in € in €

Eigenmittel Finanzmittel* 5.635 € 6.903 € 6.976 € 15.245 €

Eigenmittel Geldwerte Leistungen*

Spenden/Drittmittel

Teilnahmegebühren o. ä.

Zuwendungen anderer öffentlicher 

Stellen

Sonstige Einnahmen

Zwischensumme Einnahmen 5.635 € 6.903 € 6.976 € 15.245 € 34.759 € Automatische Addition aller Einnahmen

Fördersumme (beantragte 

Zuwendung BZgA) 22.540 € 27.616 € 27.902 € 20.000 € 98.058 €

Gesamt-Einnahmen 28.175 € 34.519 € 34.878 € 35.245 € 132.817 €
Die Gesamt-Einnahmen (inkl. der Fördersumme) müssen die Gesamt-Ausgaben des geplanten Projektes 

decken. 

Bemerkungen:

Bitte tragen Sie Erläuterungen zu den Positionen ein, falls nötig nutzen Sie ein ergänzendes Blatt. 

*Die Eigenmittel müssen zusammen mind. 20 % der beantragten Fördersumme betragen.

Bitte tragen Sie Erläuterungen zu den Positionen ein, falls nötig nutzen Sie ein ergänzendes Blatt. 

Gesamtzeitraum

in €
Ausgaben

Einnahmen
Gesamtzeitraum

in €

Koblenz, 11.11.2021Stadt Koblenz

Haushaltsjahre

Haushaltsjahre
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Projektausgaben müssen mindestens 60 % des Gesamtbetrages ausmachen, der als Förderung beantragt wird. 

Beispiele für Projektausgaben: Veranstaltungskosten (Raummiete, Technik), veranstaltungsbezogene Sachkosten

Projektbezogene Maßnahmenkosten für Interventionsprogramme

Referentenhonorare (einschließlich Reisekosten unter Anwendung des Bundesreisekostengesetzes)

Projektbezogene Sachausgaben für Öffentlichkeitsarbeit (z. B. Druck von Flyern)

Eigenmittel (Eigenleistungen) müssen mindestens 20 % der Fördersumme betragen. Sie können finanziell oder in Form geldwerter Leistungen erbracht werden. 

Ergänzende Hinweise (Detaillierte Hinweise, Ausfülltipps und Praxisbeispiele finden Sie in der Arbeitshilfe):

Im Finanzierungsplan können grundsätzlich nur vorhabenbezogene Ausgaben angesetzt werden, die zur Erreichung des Zuwendungszwecks notwendig sind und zusätzlich durch das Projekt verursacht werden. Die aufgeführten Beispiele 

sind als Erläuterung zu verstehen und zeigen auf, welche Positionen im Einzelfall ggf. als zuwendungsfähig anerkannt werden können. Die Beispiele begründen keinen Anspruch auf Anerkennung. Die Beurteilung, ob die Ausgaben als 

zuwendungsfähig anerkannt werden, erfolgt im Rahmen der Antragsprüfung unter Berücksichtigung aller Besonderheiten des Einzelfalls.

Es werden pauschalierte Sach- und Gemeinkosten in Höhe von 10 % der Personaleinzelkosten anerkannt. Diese Pauschale beinhaltet alle unmittelbar für den Büroarbeitsplatz zurechenbaren Sachkosten; damit sind abgegolten: 

Raumkosten, laufende Sachkosten (Geschäftsbedarf, Verbrauchsmaterial, Unterhalt, Kosten für die Informationstechnik), Büroausstattung, Ersatz-/Neuinvestitionen von beweglichen Sachen der allgemeinen und inneren Verwaltung sowie 

Reisekosten. Darüber hinaus sind folgende Kosten abgedeckt: Kosten der Leitung, die allgemeine Verwaltung (Personalangelegenheiten, Finanzen, Organisation), Hausverwaltung, Boten- und Pförtnerdienste, Materialverwaltung, 

Poststelle, Vervielfältigungsstelle, Rechtsangelegenheiten, Beratung, Bibliothek. Die Pauschale wird ohne Nachweis der tatsächlichen Ausgaben anerkannt. Sie stellt in jedem Fall einen Höchstbetrag dar. Selbst wenn im Einzelfall höhere 

Aufwendungen nachgewiesen werden sollten, ist die Erstattung auf die Pauschale begrenzt.

Personalausgaben dürfen maximal 40 % des Gesamtbetrages ausmachen, der als Förderung beantragt wird. Sie gelten nur für beim Antragsteller beschäftigtes Personal (auch studentische Hilfskräfte), welches insbesondere mit der 

Koordination und Steuerung  des Vorhabens betraut ist. 
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